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6 Umsetzung

6.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

6.1.1 Zusammenwirken der Akteure verstärken
Die lufthygienischen Ziele lassen sich letztendlich nur in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern
erreichen. Welche Behörden und privaten Organisationen als Kooperationspartner in Frage kommen,
ergibt sich aus deren Interessenslage, deren Möglichkeiten umweltpolitische Anliegen umzusetzen
und aus der konkreten Problemstellung. Wichtige Partner der Kantone sind:

• die Gemeinden

• Betriebe sowie Branchen-, Berufs- und Fachorganisationen aus der Wirtschaft

• Interessensverbände der Bereiche Verkehr und Umwelt

• Organisationen spezieller Aktionsprogramme (EnergieSchweiz, Agenda 21, etc.)

• Behörden und Fachstellen des Bundes
Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden - in unterschiedlichem Masse je nach Grösse und Lage - ist
bei der Umsetzung des Luftreinhalteplans von besonderer Bedeutung. Damit die Ziele erreicht werden
können ist es unumgänglich, dass auch die Gemeinden Luftreinhaltung und Klimaschutz vermehrt in
ihre Zielsetzungen und Handlungsweisen mit einbeziehen. Dies setzt eine klare Aufgaben- und
Kompetenzzuweisung sowie Unterstützung seitens des Kantons (Beratung, Wegleitungen,
überkommunale Koordination), die Institutionalisierung der Handlungsabläufe und die Bezeichnung
der jeweiligen Ansprechpartner voraus. Zu den lufthygienisch relevanten Aufgaben der Gemeinden
gehören u.a. Massnahmen bei öffentlichen Gebäuden, Massnahmen im Rahmen der Ortsplanung
sowie Verkehrs- und Parkierungskonzepte.

6.1.2 Vorbildliches Verhalten der öffentlichen Hand
Abschätzungen auf Bundesebene haben ergeben, dass in der Schweiz etwa 15% der NOx-, CO2- und
PM10-Emissionen auf Aktivitäten des öffentlichen Sektors (Bund und Regiebetriebe, Kantone,
Gemeinden) zurückzuführen sind. Bei den SO2- und NMVOC- und den übrigen Emissionen liegt der
Anteil des öffentlichen Sektors etwas tiefer. Darin sind auch all jene Aktivitäten enthalten, bei denen
der öffentliche Sektor als Besteller bzw. Auftraggeber auftritt, die Leistungen dann aber durch Privat-
betriebe erbracht werden (Beispiele: Kanton als Auftraggeber für Tief- und Hochbauarbeiten oder als
Besteller für ÖV-Leistungen). Die öffentliche Hand stellt somit eine wichtige Quellengruppe für die
Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen dar, und ein vorbildliches Verhalten des öffentlichen
Sektors in Umweltfragen vermag demzufolge einen erheblichen Beitrag zur Verminderung der
Schadstoffemissionen in den beiden Kantonen zu erbringen. Ein vorbildliches Verhalten der
öffentlichen Hand ist aber insbesondere auch dann von Bedeutung, wenn es um die Akzeptanz und
Umsetzung von Massnahmen für den privaten Sektor geht.

Obwohl sich die beiden Basler Kantone und die Gemeinden bereits in verschiedener Hinsicht
bezüglich Umweltbelangen vorbildlich verhalten, besteht noch ein beträchtliches, bisher noch nicht voll
ausgeschöpftes Reduktionspotential für Luftschadstoffe. Was insbesondere noch fehlt (oder nicht ent-
sprechend kommuniziert wird) ist ein einheitliches Ziel- und Kriteriensystem, an welchem die
'Vorbildlichkeit' der umweltrelevanten Entscheidungen gemessen werden kann. Auch die Zusammen-
arbeit zwischen den Kantonen und den Gemeinden ist noch nicht optimal eingespielt.

Kantone und Gemeinden sollen sich in ihrem gesamten Kompetenzbereich bezüglich Umweltfragen
so vorbildlich verhalten, dass dies als anzustrebender Massstab für den Privatsektor gelten kann. Die
Vorbildfunktion bezieht sich auf alle relevanten verwaltungsinternen Entscheidungen
(Energieverbrauch und Energieträgerwahl für kantons- und gemeindeeigene Bauten, Material-,
Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen, Verkehrsaufkommen durch Personal, etc.) sowie auf hoheitliche
Entscheidungen (Bewilligungen etc.).
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Die getroffenen Lösungsansätze sollen dementsprechend nicht nur gerade den geltenden gesetz-
lichen Umweltauflagen, sondern wenn sinnvoll und ohne erhebliche Zusatzkosten möglich, auch
erhöhten Umweltansprüchen genügen.
Um die getroffenen Entscheide bezüglich der umweltrelevanten Folgen einstufen zu können, ist es
sinnvoll, sie an einem übergeordneten Ziel- und Kriteriensystem gemessen werden, wie dies etwa ein
Umweltmanagementsystem (UMS) oder ein Aktionsplan 'Nachhaltige Entwicklung' zur Umsetzung der
Agenda 21 auf kantonaler und kommunaler Ebene darstellt.
Eine weitere Zielsetzung betrifft die Optimierung und der Ausbau der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit von Kanton und Gemeinden bei der Umsetzung von lufthygienischen Verbesserungsmass-
nahmen. Auch die Gemeinden sind durch das Bundesrecht verpflichtet, das ihre zum Erreichen der
Sanierungsziele beizutragen. Soweit dazu Massnahmen im autonomen Tätigkeitsfeld der Gemeinden
notwendig sind, hat der Massnahmenplan die Gemeindeautonomie zu respektieren, wobei die
Gemeinden aufgefordert sind, ihren Handlungsspielraum bestmöglich zu nutzen.

6.1.3 Information und Beratung
Das Wissen um ökologische Zusammenhänge, eine positive Einstellung zum Umweltschutz und
persönliche Betroffenheit durch Umweltprobleme beeinflussen das Ausmass umweltgerechten
Handelns. Der Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Bildung von Umweltbewusstsein kommt
deshalb im Hinblick auf die Umsetzung des Luftreinhalteplans eine grosse Bedeutung zu. Die
Information über die Ziele der Luftreinhaltung, über Sinn und Zweck der zur Zielerreichung getroffenen
Massnahmen und über die dabei erzielten Erfolge ist ein wichtiges Element der Umsetzung. Dadurch
erhöht sich die Chance, der Situation angepasste Lösungen zu finden, die von den Betroffenen
mitgetragen werden. Auf kantonaler Stufe ist die Öffentlichkeitsarbeit während der
Ausführungsplanung und Realisierung der Massnahmen eine kontinuierliche Aufgabe der zuständigen
Behörden.

Die Umsetzung des Luftreinhalteplans erfordert vor allem eine entsprechende Beratung, Motivation
und Information für die von den Massnahmen angesprochenen Zielgruppen und Zielbereiche.
Entsprechende Hinweise finden sich bereits unter den verschiedenen Handlungsfeldern. Ziel dieser
Informationsarbeit ist die Förderung des eigenverantwortlichen, umweltbewussten Handelns.
Erfolgreiche Umweltkommunikation muss 'kundenorientiert' ausgestaltet und eine einfache,
bedarfsgerechte Wegbereitung zu den für die Umsetzung der Massnahmen relevanten
Handlungsgelegenheiten und Hilfsmitteln sein. Das bedarfsorientierte Ansprechen von einzelnen
Zielgruppen und Zielbereichen. wird aus heutiger Sicht deshalb als effizienter erachtet als eine
einmalige, umfassende Informationskampagne.

Im Bereich Luftreinhaltung wurde bereits ein Instrumentarium genutzt, das einen Schwerpunkt auf
Vollzugsmittel wie Fach- und Branchentagungen, Handbücher und Informationsbroschüren legt, aber
auch Lehrhefte und zielgerichtete Aktionen und Kampagnen beinhaltet. Dieses Vorgehen soll
beibehalten werden, aber in der Konzeption besser koordiniert und in der Darstellung kohärenter
gestaltet werden. Damit solche Kommunikationsaktionen Erfolg haben können, müssen sie
handlungsbezogen sein. Sie sollen umweltschädliches Verhalten nicht verpönen, sondern Alternativen
und umweltfreundlichere Verhaltensweisen aufzeigen. Allerdings ist aus Befragungen bekannt
(BUWAL 1997), dass Wissen und positive Einstellungen nicht zwangsläufig umweltgerechtes Handeln
bewirken. Sollen umweltverantwortliche Handlungsweisen bessere Durchsetzungschancen haben,
müssen auch die Handlungsbedingungen ändern: Preise müssen den Umweltbelastungen besser
Rechnung tragen; Handlungsalternativen müssen zeitlichen oder finanziellen Einschränkungen
gerecht werden; wo individuelle Wahlmöglichkeiten fehlen, müssen diese geschaffen werden.

Die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sollte möglichst breit abgestützt sein. Wichtig ist vor allem
der Einbezug der Gemeinden, denn auf diesem Wege wird die Bevölkerung direkt am Wohn- und
Arbeitsort angesprochen. Von grosser Bedeutung ist es auch, die Wirtschaft und die involvierten
privaten Organisationen und Interessenverbände frühzeitig für eine Mitarbeit zu gewinnen, damit eine
möglichst breite Trägerschaft und unabhängige Kanäle  für die Informationsvermittlung geschaffen
werden können.
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6.2 Umsetzung der Einzelmassnahmen
Die Massnahmenblätter in Teil 2 zeigen für jeden Massnahmenvorschlag die voraussichtlichen
Zuständigkeiten sowie möglichen Schnittstellen und Partner. Die Massnahmenblätter enthalten
daneben auch noch einen kurz gefassten Vorschlag mit den ersten Schritten zur Durchführung bzw.
Umsetzung der einzelnen Massnahmen. Eine zusammenfassende Übersicht der Zuständigkeiten
befindet sich nachfolgend in Tab. 6.1. Bei der Umsetzung ist die Koordination im Rahmen der
bestehenden institutionellen Instrumente optimal zu nutzen.

Umsetzung Luftreinhalteplan 2004 Federführung BL Federführung BS Mitarbeit

Verkehr

1-1 Koordination von Raumplanung u. Luftreinhaltung bei
publikumsintensiven Einrichtungen

ARP, Gemeinden HPA, Gemeinden LHA

1-2 Strassenraumgestaltung und -organisation in
Innerortsbereichen

TBA, ARP, VA
Gemeinden

TBA, HPA, VA
Gemeinden

1-3 Parkraumbewirtschaftung ARP, Gemeinden HPA, Gemeinden LHA

1-4 Emissionsminderung bei Linienbussen des OeV ARP WSD/Verkehr öff. Transport-
unternehmen,
LHA

1-5 Emissionsminderung bei Nutzfahrzeugen BUD1, Gemeinden BD23, Gemeinden LHA, IWB

1-6 Emissionsminderung bei Personenwagen BUD23 BD23 IWB

1-7 Ökologisierung der kantonalen Motorfahrzeugsteuern JPM PMD LHA

1-8 Minderung von PM10-Emissionen aus Abrieb und
Aufwirbelung im Verkehr

TBA TBA LHA

1-9 Integriertes Mobilitätsmarketing BUD23 BD23 öff. Transport-
unternehmen

1-10 Transport von Aushub, Baumaterialien und anderer
Massengüter mit der Bahn

BUD23, GemeindenBD23, Gemeinden

1-11 Optimierung der Transportketten im Güterverkehr BUD23 WSD/Verkehr,
RSD

1-12 Flankierende Massnahmen zu Strassenbauprojekten TBA TBA

1-13 Verschärfung der Emissionsbegrenzung für
Motorräder

LHA LHA

Energie

2-1 Energiesparendes und ökologisches Bauen AUE AUE

Industrie und Gewerbe

3-1 Emissionsreduktion bei mobilen Maschinen und
Geräten

LHA LHA

3-2 Emissionsbeschränkung bei Baustellen und
Bautransporten

LHA LHA TBA

3-3 Umweltverträgliche Verwendung von Lösungsmitteln
und lösungsmittelhaltigen Produkten

LHA LHA

Landwirtschaft

4-1 Reduktion der landwirtschaftlichen Ammoniak-
Emissionen

LZE - LHA

Tab. 6.1 Zuständigkeiten für die Umsetzung der Einzelmassnahmen

1 Federführung auf Ebene Verwaltungsstelle muss noch definiert werden.
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6.3 Anträge an den Bund
Die Kantone können gemäss Art. 34 LRV im Rahmen der lufthygienischen Massnahmenplanung
Anträge an den Bundesrat stellen. Eine Zusammenstellung der in der Massnahmenstrategie (→ Kap.
5, → Teil 2) vorgesehenen Anträge an den Bundesrat befindet sich in der nachfolgenden Tabelle 6-2.

Massnahme 1-5 • Verstärkte Förderung emissionsarmer Nutzfahrzeuge über eine
entsprechende Ausgestaltung der Schwerverkehrsabgabe (LSVA).

Massnahme 1-6 • Einführung von Anreizsystemen für besonders energieeffiziente und
emissionsarme PW, z.B. ein Bonus-Malus-System im Rahmen der
Importsteuer.

• Fortschreibung der EURO-Abgasgrenzwerte für PW und leichte
Nutzfahrzeuge betreffend der weitergehenden Minderung von Partikel- und
NOx-Emissionen.

• Einführung der Begrenzung der Partikelzahl als flankierende Massnahme
zur Begrenzung der Partikelmasse.

Massnahme 1-8 • Verbesserung der Grundlagen bezüglich der PM10-Emissionen aus dem
Strassen- und Schienenverkehr, insbesondere Quantifizierung der Beiträge
durch Bremsabrieb, Reifenabrieb, Strassenabrieb und Aufwirbelung.

• Erteilung weiterer Forschungsaufträge zur Evaluation optimaler Emissions-
reduktionsmassnahmen in den erwähnten Bereichen.

Massnahme 1-13 • Verschärfung der EURO-Abgasgrenzwerte und Einführung einer
periodischen Abgaskontrolle für Motorräder

Massnahme 3-1 • Rasche Anwendung der EU-Richtlinie 97/68/EG betreffend Emissions-
vorschriften für mobile Maschinen und Geräte.

• Erweiterung des Geltungsbereichs der EU-Richtlinie 97/68/EG und gestufte
Anpassung der Emissionsgrenzwerte an den Stand der Technik.

• Förderung der Anwendung von aromatenfreiem Gerätebenzin (Alkylat-
benzin) durch den Erlass des Treibstoffzolls.

Massnahme 4-1 • Förderung der verlustarmen Hofdüngerausbringung mit Direktzahlungen.

Kap. 5.8 und 5.9 • Reduktion der Luftbelastung durch beschleunigte Umsetzung der im Bericht
des Bundesrats über die lufthygienischen Massnahmen des Bundes und der
Kantone (Bundesrat 1999) aufgezeigten Strategie; Fortführung des
nationalen Luftreinhalte-Konzeptes mit weiteren Massnahmen.

• Fortführung und Verstärkung der Anstrengungen auf internationaler Ebene
zur Senkung der Ozonbelastung im Rahmen der UN/ECE (Genfer
Konvention)

• Fortführung und Verstärkung der Anstrengungen auf internationaler Ebene
zur Senkung der PM10-Belastung im Rahmen der UN/ECE (Genfer
Konvention)

Tab. 6.2 Umsetzung des Luftreinhalteplans; Übersicht der Anträge an den Bundesrat
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6.4 Kosten und Finanzierung
Die Kosten für die Realisierung der technischen Massnahmen zur Reduktion des Schadstoffaus-
stosses (z. B. für eine industrielle Abluftreinigungsanlage) richten sich generell nach dem
Verursacherprinzip und müssen daher von den Inhabern der jeweiligen Anlagen getragen werden. Die
bisherigen Erfahrungen in der Schweiz haben gezeigt, dass die lufthygienische Massnahmenplanung
mit der Gesamtheit der darin integrierten Massnahmen als wirtschaftsverträglich bezeichnet werden
kann.

Demgegenüber müssen im Sinne öffentlicher Dienstleistungen die Kosten für die Schaffung von
Handlungsgelegenheiten, für die Anleitung und Beratung sowie für die Umsetzung von Massnahmen
im Verkehrsbereich zu einem bedeutenden Teil von der öffentlichen Hand im Rahmen der
ordentlichen Budgetmittel getragen werden. Im Falle von Kooperationen zwischen Behörden und
privaten Organisationen sind partnerschaftliche Finanzierungsstrukturen anzustreben. Da die
vorgeschlagenen Massnahmen teilweise auch in bestehende Strukturen und Programme integriert
werden sollen (z. B. EnergieSchweiz), ist in diesen Fällen auch eine entsprechende Kostenverteilung
und -zuordnung vorzunehmen.

6.4.1 Kosten für die öffentliche Hand
Eine Abschätzung der Kosten für die Kantone BS/BL wurde in die entsprechenden
Massnahmenblätter aufgenommen. Eine Zusammenstellung dieser Angaben befindet sich in Tab. 6.3.
Die Angaben basieren allerdings lediglich auf Informationen, die im Rahmen der Erarbeitung des
Massnahmenkatalogs erfahren werden konnten, eine gezielte Kostenerhebung der Kapitalkosten für
Investitionen (Zinsen und Amortisationen) sowie der Betriebs-, Unterhalts- und Vollzugskosten wurde
nicht vorgenommen. Dies unter anderem, weil der Konkretisierungsgrad noch nicht bei allen
Massnahmenvorschlägen genügend weit fortgeschritten ist, und weil die Kosten für die Kantone zum
Teil entscheidend von der konkreten Ausgestaltung der einzelnen Massnahmen abhängen. Eine
weitere Schwierigkeit besteht in der konkreten Zuordnung und Abgrenzung der Kosten, da ja die
einzelnen Massnahmen in vielen Fällen als Massnahmenbündel in Erscheinung treten und weit-
gehend in bestehende Strukturen und Programme integriert sind. Es wird daher jeweils bewusst nur
der Mehraufwand ausgewiesen, der im Falle der gezielten Umsetzung von Massnahmen gegenüber
dem bestehenden, bereits budgetierten Kostenaufwand in den betreffenden Handlungsfeldern
resultiert.

6.4.2 Beitragsmöglichkeiten
Im Mai 1990 wurde die eidgenössische Verordnung über Beiträge an strassenverkehrsbedingten
Massnahmen nach LRV in Kraft gesetzt. Diese ermöglichte bis anhin eine finanzielle Unterstützung an
Luftreinhaltemassnahmen im Strassenverkehrsbereich. Dazu gehören beispielsweise bauliche
Massnahmen, wie sie in der Massnahme 1-2 "Strassenraumgestaltung und -organisation in Städten
und Innerortsbereichen" vorgesehen sind. Seit dem 1.1.2004 werden gemäss den Bestimmungen im
Bundesgesetz über dringliche Massnahmen aus dem Entlastungsprogramm vom 19.12.2003
entsprechende Bundesbeiträge nur noch in Verbindung mit National- und Hauptstrassen im nationalen
Netz ausgerichtet2. Die Beiträge für übrige Strassen sind auf 20% gekürzt worden; sie sollen ab 2007
ganz gestrichen werden. Bis Mitte 2003 zugesicherte Beiträge werden voraussichtlich noch bis 2006
bezahlt. Eine generelle Neuordnung des Beitragswesens ist im Rahmen des neuen Finanzausgleichs
(NFA) geplant.

Das revidierte Umweltschutzgesetz eröffnet überdies dem BUWAL die Möglichkeit, den Bau von Pilot-
und Demonstrationsanlagen zur Abluftreinigung sowie flankierende Massnahmen wie beispielsweise
Informationsdienstleistungen im Zusammenhang mit emissionsmindernden Massnahmen oder
Produkten zu fördern3.

2 Weitere Auskünfte über den aktuellen Stand sind bei den kantonalen Tiefbauämtern erhältlich.
3 Weitere Informationen: http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_tech/
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Kosten
Mio CHF

Kommentar

Verkehr

1-1 Koordination von Raumplanung u.
Luftreinhaltung bei publikumsintensiven
Einrichtungen

0.1 Einmalige Kosten für konzeptionelle Grundlagen.
Kosten für Umsetzung der Massnahme können
erst ach Vorliegen des Konzepts beziffert werden.
Vollzug verursacht keine relevanten Zusatzkosten

1-2 Strassenraumgestaltung und -organisation
in Städten und Innerortsbereichen

n.q. Im Wesentlichen bereits in den kantonalen
Strassenbauprogrammen enthalten. Die
Zusatzkosten für spezifische Projekte sind im
Einzelfall zu budgetieren.

1-3 Parkraumbewirtschaftung -- Kosten für Massnahmen zur
Parkraumbewirtschaftung lassen sich weitgehend
durch Parkgebühren decken.

1-4 Emissionsminderung bei Linienbussen des
OeV

0.4 Jährliche Zusatzkosten für Abschreibung der
Mehrinvestitionen und Mehrkosten für Treibstoff
(Basis 100 Dieselbusse).

1-5 Emissionsminderung bei Nutzfahrzeugen -- Geringe Kosten für die öffentliche Hand (jährliche
Zusatzkosten für Abschreibung der
Mehrinvestitionen und Mehrkosten für Treibstoff).
Siehe auch Massnahme 1-7.

1-6 Emissionsminderung bei Personenwagen -- Keine direkten Kosten für die öffentliche Hand.
Siehe auch Massnahme 1-7.

1-7 Ökologisierung der kantonalen
Motorfahrzeugsteuern

0.2 -0.3 Einmaliger, nicht überwälzbarer Aufwand beim
Systemwechsel. Ausgestaltung der Massnahme
ertragsneutral.

1-8 Minderung von PM10-Emissionen aus
Abrieb und Aufwirbelung im Verkehr

n.q. Die durch die Massnahme verursachten Kosten
lassen sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht
beziffern. Die erforderlichen Grundlagen sind durch
den Bund bereitzustellen.

1-9 Integriertes Mobilitätsmarketing 0.1 - 0.2 Einmalige Kosten für Planung und Aufbau der
Massnahme seitens Kantone. Danach verursacht
die Massnahme keine Zusatzkosten mehr für die
Kantone.

1-10 Transport von Aushub, Baumaterialien und
anderer Massengüter mit der Bahn

n.q. Die Kosten sind für jedes konkrete Projekt zu
erheben. Über die Tragbarkeit der Zusatzkosten ist
daraufhin im Einzelfall zu entscheiden.

1-11 Optimierung der Transportketten im
Güterverkehr

n.q. Betriebliche/organisatorische Optimierungen sind
kostenneutral. Verbesserungen der Infrastruktur
weisen in der Regel einen hohen Investitionsbedarf
auf.

1-12 Flankierende Massnahmen zu
Strassenbauprojekten

n.q. Kosten müssen projektbezogen ermittelt werden.

1-13 Verschärfung der Emissionsbegrenzung für
Motorräder

-- Keine Kosten für die öffentliche Hand.

Tab. 6.2 Umsetzung des Luftreinhalteplans; Abschätzung der Kosten für die Kantone BS und BL
(Fortsetzung nächste Seite)
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Energie

2-1 Energiesparendes und ökologisches
Bauen

n.q. Die Kosten hängen wesentlich vom
Investitionsvolumen für kantonale Bauten ab
(weniger als 10% Mehrkosten bei Bauvorhaben).
Fördermittel für Private gemäss bestehenden
Förderprogrammen

Industrie und Gewerbe

3-1
Emissionsreduktion bei mobilen
Maschinen und Geräten

0.2 - 0.3 Grobe Schätzung für die pro Jahr entstehenden
Mehrkosten auf Kantonsebene (Einbau von
Partikelfiltern, Mehrkosten Gerätebenzin.

3-2
Emissionsbeschränkung bei Baustellen
und Baustellentransporten

n.q. Die Kosten hängen wesentlich vom
Investitionsvolumen für kantonale Bauten ab
(weniger als 3% Mehrkosten bei Bauvorhaben).

3-3
Umweltverträgliche Verwendung von
Lösungsmitteln und
lösungsmittelhaltigen Produkten

0.1 Anbahnung und Begleitung von Projekten durch
das LHA. Externe Aufwendungen über die
ordentlichen Budgets abgedeckt.

Landwirtschaft

4-1 Reduktion der landwirtschaftlichen
Ammoniak-Emissionen

0.8 Angenommene kantonale Förderbeiträge (Hälfte
der erforderlichen Investitionskosten), verteilt über
5 Jahre.

Tab. 6.2 Umsetzung des Luftreinhalteplans; Abschätzung der Kosten für die Kantone BS und BL
(Fortsetzung)

6.5 Erfolgskontrolle
Die Erfolgskontrolle setzt sich zweckmässigerweise aus einer Vollzugskontrolle und einer
Wirkungskontrolle zusammen. Mit einer periodisch durchgeführten Erfolgskontrolle soll überprüft
werden, ob die von verschiedenen Partnern in eigener Verantwortung umzusetzenden Massnahmen
tatsächlich realisiert (= Vollzugkontrolle) und inwieweit die gesteckten Ziele erreicht worden sind ( =
Wirkungskontrolle).

6.5.1 Vollzugskontrolle
Die Standortbestimmung bei der Umsetzung der Massnahmen auf der Vollzugsebene bedingt eine
periodische Überprüfung des Umsetzungs- und Vollzugsstandes im Sinne eines Audits (intern oder
extern). Ein Zeitplan für die Umsetzung und konkrete, quantifizierbare Indikatoren zur Beurteilung des
Fortschrittes sind bereits zu Beginn der Umsetzungsphase für jede Massnahme in Absprache mit allen
am Vollzug beteiligten kantonalen Fachstellen und eventuellen Partnern festzulegen. Die Resultate
der massnahmenorientierten Erfolgskontrolle sollen den Behörden aller Stufen sowie der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.

Da sich die Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren bei der Umsetzung von Massnahmen
verändern können, ist im Rahmen der massnahmenorientierten Wirkungskontrolle die Möglichkeit von
flexiblen Anpassungen offen zu halten. Dies kann beispielsweise eine Intensivierung der An-
strengungen, eine Änderung des Umsetzungszeitplans oder auch der Verzicht auf die Weiterführung
einer Massnahme bedeuten. Wesentlich ist dabei, dass die Erkenntnisse der wirkungsorientierten
Erfolgskontrolle möglichst rasch und vollständig für eine Neubeurteilung des Handlungsbedarfs in den
verschiedenen Aktionsfeldern zur Verfügung stehen.
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6.5.2 Wirkungskontrolle
Das Messen und Beurteilen von Emissionen und Immissionen stellt die wesentliche Grundlage dar,
um den Erreichungsgrad der gesteckten Ziele der Massnahmenplanung periodisch zu überprüfen.
Mittels dieser Standortbestimmungen ist es möglich, den Erfolg der getroffenen Massnahmen zu be-
stätigen oder gegebenenfalls die Strategie und die Prioritätensetzung anzupassen.

Die Wirkungskontrolle besteht somit hauptsächlich darin, dass die Auswirkungen der verschiedenen
Massnahmen auf die Luftqualität laufend beobachtet werden. Dies bedingt eine kontinuierliche, der
Situation angepasste Immissionsüberwachung über das ganze Kantonsgebiet. Darunter fallen
insbesondere:
• Die Weiterführung der Messungen an den fixen Messstationen des LHA und anderer Organi-

sationen um mehrjährige, konsistente Datenreihen zu gewinnen.

• Spezielle, zeitlich befristete Messkampagnen zur gezielten Abklärung eines bestimmten Sach-
verhaltes (zum Beispiel zur Ermittlung der Immissionsbelastung im Einflussbereich von
Hauptverkehrsachsen).

• die Verwendung von Messresultaten in Kombination von Modellrechnungen zur Gewinnung einer
flächenmässigen Gesamtübersicht der Immissionsverteilung über das ganze Kantonsgebiet.
Modellrechnungen sind unerlässlich, wenn es darum geht, immissionsseitige Veränderungen mit
den Emissionsänderung zu verknüpfen.

Die Resultate der Immissionsüberwachung sollen weiterhin den interessierten Stellen und der Bevöl-
kerung zugänglich gemacht werden.

Für eine zukunftsorientierte Wirkungskontrolle auf der Immissionsebene wird ausserdem die
Entwicklung folgender Instrumente voranzutreiben sein:

• statistische Rechenverfahren, die es erlauben, die Einflüsse der Meteorologie auf die
Luftbelastung zu separieren und damit die Trendentwicklung besser zu verfolgen.

• Modellrechnungen, um die Exposition der Bevölkerung durch Luftschadstoffe abzuschätzen.

Als weiteres Instrument zur wirkungsorientierten Erfolgskontrolle dient ein möglichst vollständiger,
periodisch aktualisierter und nachgeführter Emissionskataster. Die Zusammenstellung der
Emissionsmessungen und -berechnungen ermöglicht das Erstellen von Emissionsbilanzen, welche
ihrerseits wieder die Basis für die Quantifizierung des emissionsbezogenen Handlungsbedarfs dienen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich sowohl das Mengengerüst (Fahrleistungen,
Brennstoffverbrauch und -zusammensetzung, Produktionsmengen) wie auch die spezifischen
Emissionsfaktoren ändern können und damit eine neue Beurteilungsbasis geschaffen wird.
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7 Anhang

7.1 Glossar

ARP BL Amt für Raumplanung BL

AOT40 engl. Abk. für "accumulated exposure over a threshold of 40 ppb"; Dosiswert
für die stündlich kumulierte Ozonkonzentration über 40 ppb (nur Stunden mit
einer Globalstrahlung von über 50 W/m2). Man unterscheidet den AOT40c
für Landwirtschaftsflächen (engl. crops), der für die Periode vom 1. Mai bis
31. Juli erhoben wird, und den AOT40f für Waldflächen (engl. forests), der
vom 1. April bis 30. September erhoben wird.

AUE Amt für Energie und Umwelt BS bzw. Amt für Energie und Umweltschutz BL

ASTRA Bundesamt für Strassen

BFE Bundesamt für Energie

BFS Bundesamt für Statistik

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

Cercl‘Air Schweizerische Gesellschaft der Lufthygiene-Fachleute

critical level Wirkungsschwelle für die Auswirkung von Luftschadstoffen auf Pflanzen; in
diesem Zusammenhang für Ozon festgelegt als AOT40c für Landwirtschafts-
flächen und AOT40f für Waldflächen (siehe AOT40)

critical load Wirkungsschwelle für die Deposition von Luftschadstoffen; kritischer Eintrag
eines Schadstoffes, den ein Ökosystem gerade noch verkraften kann, ohne
dass seine Struktur und Funktion (oder Teile davon) beeinträchtigt werden.

CO Kohlenmonoxid

CO2 Kohlendioxid

CH4 Methan

Deposition Eintrag eines Schadstoffs aus der Luft auf den Boden. Die Deposition
geschieht "nass" via Niederschläge (Regen, Schnee, Hagel, Nebel, Tau)
oder "trocken" via Adsorption oder Sedimentation.

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

EURO 2 Europäische Abgasvorschriften für Motorfahrzeuge (ab 1995/96)

EURO 3 Europäische Abgasvorschriften für leichte und schwere Motorwagen (ab
2000/2001)

EURO 4 Europäische Abgasvorschriften für Motorfahrzeuge (ab 2005/2006)

EURO 5 Europäische Abgasvorschriften für Motorfahrzeuge (ab 2008/2009)

Emission Schadstoff am Ort seines Entstehens, ausgedrückt als Fracht (hier in
Tonnen pro Jahr)

GVM Gesamtverkehrsmodell der Region Basel

HPA BS Hochbau- und Planungsamt BS

Immission Schadstoff am Ort seiner Einwirkung, ausgedrückt als Konzentration (hier in
Mikrogramm pro Kubikmeter, µg/m3)

LHA Lufthygieneamt beider Basel

LRK Luftreinhalte-Konzept des Bundesrats
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LRV Luftreinhalte-Verordnung des Bundesrates vom 16. Dezember 1985 (Stand
am 12. Oktober 1999, SR 814.318.142.1)

LSVA Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe

LZE Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain (BL)

µg/m3 Mikrogramm pro Kubikmeter, Einheit für die Angabe von
Schadstoffkonzentrationen in der Luft (Millionstel Gramm des Schadstoffs
pro Kubikmeter Luft)

NH3 Ammoniak

NMVOC Engl. Abk. für: non-methane volatile organic compounds = flüchtige
organische Verbindungen ohne Methan, (früher auch als Nichtmethan-
Kohlenwasserstoffe bezeichnet)

NO Stickstoffmonoxid

N2O Distickstoffoxid (=Lachgas)

NO2 Stickstoffdioxid

NOx Stickoxide: Summe von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid

ÖV Öffentlicher Verkehr

PM10 Fraktion des Schwebestaubs aus Partikeln mit einem aerodynamischen
Durchmesser von weniger als 10 µm.

RPG Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz) (SR 700)

RPV Raumplanungsverordnung (SR 700.1)

RSD Rheinschifffahrtsdirektion

SO2 Schwefeldioxid

SVAG, SVAV Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
(19.12.97), Verordnung über die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe

SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SR 741.01)

USG Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz) vom 7.
Oktober 1983 (SR 814.01)

TBA Tiefbauamt

UN/ECE United Nations - Economic Commission for Europe

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

VA Verkehrsabteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt bzw. der Polizei Basel-
Landschaft

VOC engl. Abk. für: volatile organic compounds = flüchtige organische
Verbindungen, siehe auch NMVOC

VOCV Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen
Verbindungen vom 12. November 1997 (SR 814.018)
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7.2 Emissionsdaten im Detail

§ Schwefeldioxid (SO2)

§ Stickoxide (NOx)

§ Flüchtige organische Verbindungen (NMVOC)

§ Ammoniak (NH3)

§ Feinstaub (PM10)
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7.3 Immissionsdaten im Detail
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Übersicht Messkampagnen 1998 - 2003
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7.4 Immissionsgrenzwerte

Immissionsgrenzwerte gemäss Anhang 7 der Luftreinhalte-Verordnung (LRV):
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7.5 Zielwerte der Genfer Konvention über weiträumige
grenzüberschreitende Luftverunreinigungen

Das internationale Abkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen wurde
von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) ausgearbeitet und ist
seit 1983 in Kraft. Es wurde von 45 europäischen Staaten sowie von Kanada und den USA ratifiziert.
Ziel des Abkommens ist es, die schädlichen Auswirkungen der Luftverunreinigung auf die Gesundheit
von Mensch und Umwelt zu reduzieren. Sieben Zusatzprotokolle regeln die Emissionsbegrenzungen
für Schwefeldioxid, Stickoxide, Ammoniak, flüchtige organische Verbindungen, Schwermetalle sowie
persistente organische Schadstoffe.

Zielvorgaben europäischer ECE-Raum

Durchschnittliche Emissionsreduktion
(2010 gegenüber 1990)

SO2 65%

NOx 44%

NMVOC 49%

NH3 17%

Zielvorgaben Schweiz

Emissionsobergrenze Emissionsreduktion
(für 2010) (2010 gegenüber 1990)

SO2 26'000 t 40%

NOx 79'000 t 52%

NMVOC 144'000 t 51%

NH3 63'000 t 13%
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